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STADT SIEGEN Vorlagennr. 
 
DER BÜRGERMEISTER 

 
794/00 

 

VERWALTUNGS- 
VORLAGE 

 
 
Geschäftsbereich 4  Datum 
Fachbereich 8/2 Straße und Verkehr   02.11.2000 
Bearbeitet von:   
 
Beratungsfolge Ausschüsse - Rat X öffentlich  nicht öffentlich 
 
 

 

 
Haupt- und Finanzausschuss 

 
15.11.2000

 
Rat 

 
22.11.2000

 
Betreff: 
 
Ausbau der Birlenbacher Straße 
- Bereitstellung überplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen 
- Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NW 
  
 
Beschlußvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen genehmigt folgende Dringlichkeitsentscheidung vom 03.11.2000: 
 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt, bei der Haushaltsstelle 1.665.9508.8 - 24 Birlenbacher Straße von Geisweider Straße 
bis OD Birlenbach, Baukosten - überplanmäßig Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1,1 Mio. DM bereitzustellen. 
 
Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bei der Haushaltsstelle 1.665.9506.1 - 
16 L 562 Freudenberger Straße OD und B 54/62 Sandstraße, Baukosten - in entsprechender Höhe. 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
 
 
 
 




